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An das Bezirksgericht Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg

Klagende Partei: Werner Hauer, Ang, Anzstr. 12, 3400 Klosterneuburg

Beklagte Partei: Herbert Bauer, Ang, Anzstr. 14, 3400 Klosterneuburg

wegen:
Unterlassung der Störung der Ausübung der Dienstbarkeit des Fahrens über das Grundstück Nr 631/2 Grundbuch 01312 Klosterneuburg
Bezirkgericht Klosterneuburg
Streitwert: € 7.000,-

KLAGE

2-fach
1 HS



Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Nr 631/4, inneliegend der EZ 12 Grundbuch 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg. Mit dem Eigentum an diesem Grundstück (herrschendes Grundstück) ist das Recht des Gehens und Fahrens über jenen höchstens 5 m breiten Teil des Grundstückes 631/2, inneliegend der EZ 14 des Grundbuchs 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg (dienendes Grundstück) verbunden, der entlang der Grenze zum Grundstück Nr 631/3 des eben erwähnten Grundbuches hin zum herrschenden Grundstück Nr 631/4 desselben Grundbuches verläuft (siehe beiliegenden Plan).

Der Beklagte ist Eigentümer der Liegenschaft EZ 13 des Grundbuches 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg, bestehend aus dem Grundstück Nr 631/3.

Beweis: offenes Grundbuch, Einvernahme der Streitteile als Parteien, vorzulegender Plan über die betroffenen Grundstücke, vorzulegender Dienstbarkeitsvertrag vom 12. 12. 1974, mit dem dem Kläger das gegenständliche Servitutsrecht eingeräumt wurde.

Am 10. 6. 2016 konnte der Kläger beobachten, wie der Beklagte in den frühen Morgenstunden mehr als 40 Scheibtruhen voll groben Sand, wie er bei Bauarbeiten verwendet wird, auf dem oben beschriebenen Weg ablagerte, sodass es dem Kläger und seiner Familie ab diesem Tag 9 Uhr früh unmöglich ist, den oben beschriebenen Weg zu Fuß oder mit dem PKW zu passieren, ist doch durch den abgelagerten Sand an mehreren Stellen des Weges ein Hindernis von jeweils ca 2 Meter Höhe über die Breite des Weges geschaffen worden.

Beweis: vorzulegende Fotos, durchzuführender Ortsaugenschein, Einvernahme des Klägers als Partei, zeugenschaftliche Einvernahme von Frau Petra Hauer und Herrn Alexander Hauer, Gattin und Sohn des Klägers, jeweils per Adresse des Klägers.

Der Beklagte wurde daraufhin noch am 10. 6. 2016 vom Kläger darauf hingewiesen, dass er durch sein Vorgehen das Geh- und Fahrrecht des Klägers über den gegenständlichen Weg stört bzw unmöglich macht und wurde der Beklagte auch noch schriftlich vom Kläger zur sofortigen Beseitigung der von ihm geschaffenen Hindernisse der Dienstbarkeitsausübung durch den Kläger aufgefordert. Der Beklagte hat nur angegeben, dass es ihn persönlich störe, wenn so knapp neben seinem Grundstück, auf dem ein Schwimmbecken stehe und er mit seiner Familie sich entspanne, „permament Leute vorbeigingen“ und auch „mehrmals am Tag Autos vorbeifahren“. Der Beklagte weigert sich somit den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, er sieht das Unrecht seiner Tat nicht ein.
Beweis: wie bisher, vorzulegendes Schreiben des Klägers an den Beklagten vom 12. 6. 2016.
Mangels Einigung in Güte beantragt der Kläger zu fällen nachstehendes


URTEIL

1. Die beklagte Partei ist gegenüber der klagenden Partei schuldig, binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution den Weg über jenen höchstens 5 m breiten Teil des Grundstückes 631/2, inneliegend der EZ 14 des Grundbuches 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg, der entlang der Grenze zum Grundstück Nr 631/3 des eben erwähnten Grundbuches hin zum Grundstück Nr 631/4 desselben Grundbuches verläuft, durch Entfernen der aufgebrachten Sandhaufen wiederum so herzustellen, dass ein gefahrloses Begehen und Befahren des Weges gewährleistet ist.

2. Die beklagte Partei ist gegenüber der klagenden Partei schuldig, ab sofort bei sonstiger Exekution jede Ablagerung von Sand oder ähnlichen Materialien auf dem höchstens 5 m breiten Teil des Grundstückes 631/2, inneliegend der EZ 14 des Grundbuchs 01312 Klosterneuburg Bezirsksgericht Klosterneuburg, der entlang der Grenze zum Grundstück Nr 631/3 des eben erwähnten Grundbuches hin zum Grundstück Nr 631/4 desselben Grundbuches verläuft, sowie jede ähnliche Störung der Ausübung der Dienstbarkeit des Gehens und Fahrens über jenen höchstens 5 m breiten Teil des Grundstückes  631/2, inneliegend der EZ 14 des Grundbuches 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg, der entlang der Grenze zum Grundstück Nr 631/3 des eben erwähnten Grundbuches hin zum Grundstück Nr 631/4 desselben Grundbuches verläuft, welche der klagenden Partei als Eigentümerin des herrschenden Grundstückes Nr 631/4, dieses inneliegend der EZ 12 des Grundbuches 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg und ihren Rechtsnachfolgern im Eigentum dieses Grundstückes in Ansehung des dienenden Grundstückes Nr 631/2, dieses inneliegend in der EZ 14 des Grundbuches 01312 Klosterneuburg Bezirksgericht Klosterneuburg zusteht, zu unterlassen.

3. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die Kosten dieses Rechtsstreites binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu bezahlen.

Klosterneuburg, am
17. 6. 2016                                                                                  Werner Hauer

